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Kundmachungen
Magistratsabteilung 21 A 
Stadtteilplanung und Flächen-
widmung – Innen-Südwest
PLANDOKUMENT

Kundgemachte Plandokumente samt Textbeschreibung und Beschluss-
fassung können (seit 2006) online in der Informationsdatenbank des Wiener 
Landtages und Gemeinderates www.infodat.wien.at abgerufen werden.

(MA 21 A – PLAN NR. 7955E3)

Aufgrund des § 1 Abs. 1 BO für Wien wird bekanntgegeben, dass der 
Gemeinderat in seiner Sitzung am 22. November 2023, Pr. Z. 1191377-2023-
GGI unter Anwendung des § 1 der BO für Wien den Magistratsantrag über die 
Abänderung des Flächenwidmungsplanes und des Bebauungsplanes für das 
Gebiet zwischen Simmeringer Hauptstraße, Awarenstraße, Baudißgasse, 
unbenannte Verkehrsfläche (05736) und Linienzug 1–5 im 11. Bezirk, 
KG Kaiserebersdorf beschlossen hat und das Plandokument (Beschlusstext 
und die dazugehörige Plandarstellung) in der Servicestelle Stadtentwicklung 
1010 Wien, Rathausstraße 14–16, 1. Stock, Zimmer 116, Montag, Mittwoch 
und Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 8.00 bis 
17.30 Uhr erhältlich ist.

Magistrat der Stadt Wien 
Magistratsabteilung 21 A

Beschluss
BESCHLUSS DES WIENER GEMEINDERATES, MIT DEM DER 
MARKTTARIF 2018 GEÄNDERT WIRD

Aufgrund des § 292 Abs. 2 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. I 
Nr. 194/1994, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 75/2023, 
wird kundgemacht:

Artikel I
Der Beschluss des Wiener Gemeinderates betreffend die Festsetzung 

 privatrechtlicher Entgelte für die Benützung des Meiselmarktes (Markttarif 
2018), Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 45/2018, zuletzt geändert durch das 
Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 48/2022, wird wie folgt geändert: 
1. Artikel 3 Abs. 2 lautet:
 „Die Valorisierung hat im Ausmaß der Änderung des in Abs. 1 angeführ-

ten Indexes zum Stichtag 30. Juni eines Jahres durch den Magistrat zu 
erfolgen, wobei die sich daraus ergebenden Beträge unter ausschließli-
cher Berücksichtigung von zwei Dezimalstellen jeweils auf 10 Cent aufge-
rundet werden. Der gerundete Betrag bildet die Ausgangsbasis für die 
nächste Valorisierung. Die Valorisierung der Entgelte ist im Amtsblatt 
der Stadt Wien kundzumachen. Die Valorisierung tritt mit Beginn des 
der Indexanpassung nachfolgenden 1. Jänner in Kraft, auch wenn die 
Kundmachung erst danach erfolgt.“

2. Die Tarifpost 1 lit. e) des Artikels 1 entfällt. 
3. Die Tarifpost 2 lit. e) des Artikels 1 entfällt. 

Artikel II
Dieser Beschluss tritt mit 1. März 2024 in Kraft.

Verordnungen
Verordnung des Magistrats der Stadt Wien, mit der die 
 Verordnung des Magistrats der Stadt Wien betreffend 
 Anwohner*innenparkzonen im 12. Wiener Gemeindebezirk 
(Meidling) geändert wird

Artikel I
Gemäß § 43 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit § 94d Straßenverkehrs-

ordnung 1960 (StVO 1960) wird die Verordnung des Magistrats der Stadt 
Wien betreffend Anwohner*innenparkzonen im 12. Wiener Gemeindebezirk 
(Meidling), kundgemacht im Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 41/2018, in der 
Fassung Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 37/2023, wie folgt geändert:
In Artikel I werden am Ende der Aufzählung folgende Punkte angehängt:
10)  Wien 12., Rechte Wienzeile von ONr. 251 bis ONr. 239 (47 Stellplätze)
11)  Wien 12., Rotenmühlgasse von Tivoligasse bis ONr. 33 (10 Stellplätze)
12)  Wien 12., Rotenmühlgasse von ONr. 31 bis Rosasgasse (8 Stellplätze)
13)  Wien 12., Ehrenfelsgasse von Rosasgasse bis Haschkagasse auf Seite der 

unger. ONr. (10 Stellplätze)
14)  Wien 12., Ehrenfelsgasse von Haschkagasse bis Tivoligasse auf Seite der 

unger. ONr. (10 Stellplätze)

Artikel II
Diese Verordnung wird gemäß § 44 Abs. 3 StVO 1960 durch Anschlag an 

der Amtstafel der Magistratsabteilung 46 und Publikation im Amtsblatt der 
Stadt Wien kundgemacht und tritt mit 1. Jänner 2024 in Kraft.

Magistrat der Stadt Wien
Magistratsabteilung 46
Verkehrsorganisation und
technische Verkehrsangelegenheiten
Der Abteilungsleiter:
Senatsrat Dr. Markus Raab

VERORDNUNG DES WIENER GEMEINDERATES, MIT DER 
DER MARKTGEBÜHRENTARIF 2018 GEÄNDERT WIRD

Aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2017 – FAG 
2017, BGBl. I Nr. 116/2016, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 112/2023, wird verordnet:

Artikel I
Die Verordnung des Wiener Gemeinderates, mit der die Gebühren für 

die Benützung von Marktflächen, Marktplätzen und Markteinrichtungen für 
die Wiener Märkte festgesetzt werden (Marktgebührentarif 2018), Amtsblatt 
der Stadt Wien Nr. 45/2018, zuletzt geändert durch das Amtsblatt der Stadt 
Wien Nr. 48/2022, wird wie folgt geändert: 

1. § 5 Abs. 2 lautet:
 „Die Valorisierung hat im Ausmaß der Änderung des in Abs. 1 angeführ-

ten Indexes zum Stichtag 30. Juni eines Jahres durch den Magistrat zu 
erfolgen, wobei die sich daraus ergebenden Beträge unter ausschließ-
licher Berücksichtigung von zwei Dezimalstellen jeweils auf 10 Cent auf-
gerundet werden. Der gerundete Betrag bildet die Ausgangsbasis für die 
nächste Valorisierung. Die Valorisierung der Gebühren ist im Amtsblatt 
der Stadt Wien kundzumachen. Die Valorisierung tritt mit Beginn des 
der Indexanpassung nachfolgenden 1. Jänner in Kraft, auch wenn die 
Kundmachung erst danach erfolgt.“

2. Die Tarifpost 1.1 lit. d) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „d) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl. einschließlich von Kraftfahrzeugen  
und Verkaufsanhängern, je angefangene 4m2 und Tag 3,79“

3. Die Tarifpost 1.2 lit. j) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „j) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl., je angefangene 4m2 und Monat 49,11“
4. Die Tarifpost 2.1 lit. d) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „d) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl. einschließlich von Kraftfahrzeugen 
und Verkaufsanhängern, je angefangene 4m2 und Tag 3,61“

5. Die Tarifpost 2.2 lit. j) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „j) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl., je angefangene 4m2 und Monat 46,79“
6. In Tarifpost 3.1 des Artikels 1 der Anlage wird das Aufzählungszeichen 

„d)“ durch „c)“ ersetzt, lit. e) entfällt und folgende lit. d) angefügt: 
 „d) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl. einschließlich von Kraftfahrzeugen 
und Verkaufsanhängern, je angefangene 4m2 und Tag 3,79“

7. Die Tarifpost 3.2 lit. j) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „j) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl., je angefangene 4m2 und Monat 49,11“
8. Die Tarifpost 4.1 lit. d) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „d) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl. einschließlich von Kraftfahrzeugen 
und Verkaufsanhängern, je angefangene 4m2 und Tag 4,03“

9. Die Tarifpost 4.2 lit. j) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „j) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl., je angefangene 4m2 und Monat 52,40“
10. Die Tarifpost 5.1 lit. d) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „d) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl. einschließlich von Kraftfahrzeugen 
und Verkaufsanhängern, je angefangene 4m2 und Tag 4,03“

11. Die Tarifpost 5.2 lit. j) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „j) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl., je angefangene 4m2 und Monat 52,40“
12. Die Tarifpost 6.1 lit. d) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „d) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl. einschließlich von Kraftfahrzeugen 
und Verkaufsanhängern, je angefangene 4m2 und Tag 3,79“

13. Die Tarifpost 6.2 lit. j) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „j) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl., je angefangene 4m2 und Monat 49,11“
14. Die Tarifpost 7.1 lit. d) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „d) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl. einschließlich von Kraftfahrzeugen 
und Verkaufsanhängern, je angefangene 4m2 und Tag 3,61“

15. Die Tarifpost 7.2 lit. j) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „j) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl., je angefangene 4m2 und Monat 46,79“
16. Die Tarifpost 8.1 lit. d) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „d) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl. einschließlich von Kraftfahrzeugen 
und Verkaufsanhängern, je angefangene 4m2 und Tag 3,61“

17. Die Tarifpost 8.2 lit. j) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „j) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl., je angefangene 4m2 und Monat 46,79“

18. Die Tarifpost 9.1 lit. d) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „d) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl. einschließlich von Kraftfahrzeugen 
und Verkaufsanhängern, je angefangene 4m2 und Tag 3,79“

19. Die Tarifpost 9.2 lit. h) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „h) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl., je angefangene 4m2 und Monat 49,11“
20. Die Tarifpost 10.1 lit. d) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „d) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl. einschließlich von Kraftfahrzeugen 
und Verkaufsanhängern, je angefangene 4m2 und Tag 4,03“

21. Die Tarifpost 10.2 lit. j) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „j) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl., je angefangene 4m2 und Monat 52,40“
22. Die Tarifpost 11.1 lit. d) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „d) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl. einschließlich von Kraftfahrzeugen 
und Verkaufsanhängern, je angefangene 4m2 und Tag 3,61“

23. Die Tarifpost 11.2 lit. j) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „j) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl., je angefangene 4m2 und Monat 46,79“
24. Die Tarifpost 12.1 lit. d) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „d) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl. einschließlich von Kraftfahrzeugen 
und Verkaufsanhängern, je angefangene 4m2 und Tag 3,79“

25. Die Tarifpost 12.2 lit. g) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „g) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl., je angefangene 4m2 und Monat 49,11“
26. Die Tarifpost 13.1 lit. d) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „d) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl. einschließlich von Kraftfahrzeugen 
und Verkaufsanhängern, je angefangene 4m2 und Tag 3,79“

27. Die Tarifpost 13.2 lit. j) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „j) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl., je angefangene 4m2 und Monat 49,11“
28. Die Tarifpost 14.1 lit. d) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „d) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl. einschließlich von Kraftfahrzeugen 
und Verkaufsanhängern, je angefangene 4m2 und Tag 4,03“

29. Die Tarifpost 14.2 lit. j) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „j) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl., je angefangene 4m2 und Monat 52,40“
30. Die Tarifpost 15.1 lit. d) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „d) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl. einschließlich von Kraftfahrzeugen 
und Verkaufsanhängern, je angefangene 4m2 und Tag 3,79“

31. Die Tarifpost 15.2 lit. j) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „j) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl., je angefangene 4m2 und Monat 49,11“
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Kundmachungen
Magistratsabteilung 21 A 
Stadtteilplanung und Flächen-
widmung – Innen-Südwest
PLANDOKUMENT

Kundgemachte Plandokumente samt Textbeschreibung und Beschluss-
fassung können (seit 2006) online in der Informationsdatenbank des Wiener 
Landtages und Gemeinderates www.infodat.wien.at abgerufen werden.

(MA 21 A – PLAN NR. 7955E3)

Aufgrund des § 1 Abs. 1 BO für Wien wird bekanntgegeben, dass der 
Gemeinderat in seiner Sitzung am 22. November 2023, Pr. Z. 1191377-2023-
GGI unter Anwendung des § 1 der BO für Wien den Magistratsantrag über die 
Abänderung des Flächenwidmungsplanes und des Bebauungsplanes für das 
Gebiet zwischen Simmeringer Hauptstraße, Awarenstraße, Baudißgasse, 
unbenannte Verkehrsfläche (05736) und Linienzug 1–5 im 11. Bezirk, 
KG Kaiserebersdorf beschlossen hat und das Plandokument (Beschlusstext 
und die dazugehörige Plandarstellung) in der Servicestelle Stadtentwicklung 
1010 Wien, Rathausstraße 14–16, 1. Stock, Zimmer 116, Montag, Mittwoch 
und Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 8.00 bis 
17.30 Uhr erhältlich ist.

Magistrat der Stadt Wien 
Magistratsabteilung 21 A

Beschluss
BESCHLUSS DES WIENER GEMEINDERATES, MIT DEM DER 
MARKTTARIF 2018 GEÄNDERT WIRD

Aufgrund des § 292 Abs. 2 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. I 
Nr. 194/1994, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 75/2023, 
wird kundgemacht:

Artikel I
Der Beschluss des Wiener Gemeinderates betreffend die Festsetzung 

 privatrechtlicher Entgelte für die Benützung des Meiselmarktes (Markttarif 
2018), Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 45/2018, zuletzt geändert durch das 
Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 48/2022, wird wie folgt geändert: 
1. Artikel 3 Abs. 2 lautet:
 „Die Valorisierung hat im Ausmaß der Änderung des in Abs. 1 angeführ-

ten Indexes zum Stichtag 30. Juni eines Jahres durch den Magistrat zu 
erfolgen, wobei die sich daraus ergebenden Beträge unter ausschließli-
cher Berücksichtigung von zwei Dezimalstellen jeweils auf 10 Cent aufge-
rundet werden. Der gerundete Betrag bildet die Ausgangsbasis für die 
nächste Valorisierung. Die Valorisierung der Entgelte ist im Amtsblatt 
der Stadt Wien kundzumachen. Die Valorisierung tritt mit Beginn des 
der Indexanpassung nachfolgenden 1. Jänner in Kraft, auch wenn die 
Kundmachung erst danach erfolgt.“

2. Die Tarifpost 1 lit. e) des Artikels 1 entfällt. 
3. Die Tarifpost 2 lit. e) des Artikels 1 entfällt. 

Artikel II
Dieser Beschluss tritt mit 1. März 2024 in Kraft.

Verordnungen
Verordnung des Magistrats der Stadt Wien, mit der die 
 Verordnung des Magistrats der Stadt Wien betreffend 
 Anwohner*innenparkzonen im 12. Wiener Gemeindebezirk 
(Meidling) geändert wird

Artikel I
Gemäß § 43 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit § 94d Straßenverkehrs-

ordnung 1960 (StVO 1960) wird die Verordnung des Magistrats der Stadt 
Wien betreffend Anwohner*innenparkzonen im 12. Wiener Gemeindebezirk 
(Meidling), kundgemacht im Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 41/2018, in der 
Fassung Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 37/2023, wie folgt geändert:
In Artikel I werden am Ende der Aufzählung folgende Punkte angehängt:
10)  Wien 12., Rechte Wienzeile von ONr. 251 bis ONr. 239 (47 Stellplätze)
11)  Wien 12., Rotenmühlgasse von Tivoligasse bis ONr. 33 (10 Stellplätze)
12)  Wien 12., Rotenmühlgasse von ONr. 31 bis Rosasgasse (8 Stellplätze)
13)  Wien 12., Ehrenfelsgasse von Rosasgasse bis Haschkagasse auf Seite der 

unger. ONr. (10 Stellplätze)
14)  Wien 12., Ehrenfelsgasse von Haschkagasse bis Tivoligasse auf Seite der 

unger. ONr. (10 Stellplätze)

Artikel II
Diese Verordnung wird gemäß § 44 Abs. 3 StVO 1960 durch Anschlag an 

der Amtstafel der Magistratsabteilung 46 und Publikation im Amtsblatt der 
Stadt Wien kundgemacht und tritt mit 1. Jänner 2024 in Kraft.

Magistrat der Stadt Wien
Magistratsabteilung 46
Verkehrsorganisation und
technische Verkehrsangelegenheiten
Der Abteilungsleiter:
Senatsrat Dr. Markus Raab

VERORDNUNG DES WIENER GEMEINDERATES, MIT DER 
DER MARKTGEBÜHRENTARIF 2018 GEÄNDERT WIRD

Aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2017 – FAG 
2017, BGBl. I Nr. 116/2016, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 112/2023, wird verordnet:

Artikel I
Die Verordnung des Wiener Gemeinderates, mit der die Gebühren für 

die Benützung von Marktflächen, Marktplätzen und Markteinrichtungen für 
die Wiener Märkte festgesetzt werden (Marktgebührentarif 2018), Amtsblatt 
der Stadt Wien Nr. 45/2018, zuletzt geändert durch das Amtsblatt der Stadt 
Wien Nr. 48/2022, wird wie folgt geändert: 

1. § 5 Abs. 2 lautet:
 „Die Valorisierung hat im Ausmaß der Änderung des in Abs. 1 angeführ-

ten Indexes zum Stichtag 30. Juni eines Jahres durch den Magistrat zu 
erfolgen, wobei die sich daraus ergebenden Beträge unter ausschließ-
licher Berücksichtigung von zwei Dezimalstellen jeweils auf 10 Cent auf-
gerundet werden. Der gerundete Betrag bildet die Ausgangsbasis für die 
nächste Valorisierung. Die Valorisierung der Gebühren ist im Amtsblatt 
der Stadt Wien kundzumachen. Die Valorisierung tritt mit Beginn des 
der Indexanpassung nachfolgenden 1. Jänner in Kraft, auch wenn die 
Kundmachung erst danach erfolgt.“

2. Die Tarifpost 1.1 lit. d) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „d) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl. einschließlich von Kraftfahrzeugen  
und Verkaufsanhängern, je angefangene 4m2 und Tag 3,79“

3. Die Tarifpost 1.2 lit. j) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „j) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl., je angefangene 4m2 und Monat 49,11“
4. Die Tarifpost 2.1 lit. d) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „d) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl. einschließlich von Kraftfahrzeugen 
und Verkaufsanhängern, je angefangene 4m2 und Tag 3,61“

5. Die Tarifpost 2.2 lit. j) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „j) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl., je angefangene 4m2 und Monat 46,79“
6. In Tarifpost 3.1 des Artikels 1 der Anlage wird das Aufzählungszeichen 

„d)“ durch „c)“ ersetzt, lit. e) entfällt und folgende lit. d) angefügt: 
 „d) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl. einschließlich von Kraftfahrzeugen 
und Verkaufsanhängern, je angefangene 4m2 und Tag 3,79“

7. Die Tarifpost 3.2 lit. j) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „j) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl., je angefangene 4m2 und Monat 49,11“
8. Die Tarifpost 4.1 lit. d) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „d) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl. einschließlich von Kraftfahrzeugen 
und Verkaufsanhängern, je angefangene 4m2 und Tag 4,03“

9. Die Tarifpost 4.2 lit. j) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „j) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl., je angefangene 4m2 und Monat 52,40“
10. Die Tarifpost 5.1 lit. d) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „d) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl. einschließlich von Kraftfahrzeugen 
und Verkaufsanhängern, je angefangene 4m2 und Tag 4,03“

11. Die Tarifpost 5.2 lit. j) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „j) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl., je angefangene 4m2 und Monat 52,40“
12. Die Tarifpost 6.1 lit. d) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „d) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl. einschließlich von Kraftfahrzeugen 
und Verkaufsanhängern, je angefangene 4m2 und Tag 3,79“

13. Die Tarifpost 6.2 lit. j) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „j) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl., je angefangene 4m2 und Monat 49,11“
14. Die Tarifpost 7.1 lit. d) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „d) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl. einschließlich von Kraftfahrzeugen 
und Verkaufsanhängern, je angefangene 4m2 und Tag 3,61“

15. Die Tarifpost 7.2 lit. j) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „j) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl., je angefangene 4m2 und Monat 46,79“
16. Die Tarifpost 8.1 lit. d) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „d) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl. einschließlich von Kraftfahrzeugen 
und Verkaufsanhängern, je angefangene 4m2 und Tag 3,61“

17. Die Tarifpost 8.2 lit. j) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „j) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl., je angefangene 4m2 und Monat 46,79“

18. Die Tarifpost 9.1 lit. d) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „d) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl. einschließlich von Kraftfahrzeugen 
und Verkaufsanhängern, je angefangene 4m2 und Tag 3,79“

19. Die Tarifpost 9.2 lit. h) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „h) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl., je angefangene 4m2 und Monat 49,11“
20. Die Tarifpost 10.1 lit. d) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „d) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl. einschließlich von Kraftfahrzeugen 
und Verkaufsanhängern, je angefangene 4m2 und Tag 4,03“

21. Die Tarifpost 10.2 lit. j) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „j) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl., je angefangene 4m2 und Monat 52,40“
22. Die Tarifpost 11.1 lit. d) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „d) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl. einschließlich von Kraftfahrzeugen 
und Verkaufsanhängern, je angefangene 4m2 und Tag 3,61“

23. Die Tarifpost 11.2 lit. j) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „j) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl., je angefangene 4m2 und Monat 46,79“
24. Die Tarifpost 12.1 lit. d) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „d) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl. einschließlich von Kraftfahrzeugen 
und Verkaufsanhängern, je angefangene 4m2 und Tag 3,79“

25. Die Tarifpost 12.2 lit. g) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „g) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl., je angefangene 4m2 und Monat 49,11“
26. Die Tarifpost 13.1 lit. d) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „d) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl. einschließlich von Kraftfahrzeugen 
und Verkaufsanhängern, je angefangene 4m2 und Tag 3,79“

27. Die Tarifpost 13.2 lit. j) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „j) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl., je angefangene 4m2 und Monat 49,11“
28. Die Tarifpost 14.1 lit. d) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „d) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl. einschließlich von Kraftfahrzeugen 
und Verkaufsanhängern, je angefangene 4m2 und Tag 4,03“

29. Die Tarifpost 14.2 lit. j) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „j) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl., je angefangene 4m2 und Monat 52,40“
30. Die Tarifpost 15.1 lit. d) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „d) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl. einschließlich von Kraftfahrzeugen 
und Verkaufsanhängern, je angefangene 4m2 und Tag 3,79“

31. Die Tarifpost 15.2 lit. j) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „j) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl., je angefangene 4m2 und Monat 49,11“
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32. Die Tarifpost 16.1 lit. d) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „d) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl. einschließlich von Kraftfahrzeugen 
und Verkaufsanhängern, je angefangene 4m2 und Tag 3,79“

33. Die Tarifpost 16.2 lit. j) des Artikels 1 der Anlage lautet: 
 „j) Lagerung (Stapelung, Abstellung) von Verkaufseinrichtungen, 

 Geräten, Behältnissen und dgl., je angefangene 4m2 und Monat 49,11“
34. In der Tarifpost 21 wird in der Überschrift das Wort „Anlassmärkte“ durch 

das Wort „Gelegenheitsmärkte“ ersetzt.

Artikel II
Diese Verordnung tritt mit 1. März 2024 in Kraft.

Gemeinderats-
ausschuss
Kultur und Wissenschaft
SITZUNG VOM 3. OKTOBER 2023

Vorsitz: GR Dr. Gerhard Schmid.
Gewählte Teilnehmer: Amtsf. StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler, GRin 

Patricia Anderle, GR Petr Baxant, GRin Mag.a Ursula Berner, MA, GRin Mag.a 
Nicole Berger-Krotsch, GR Peter Eppinger, GR Dr. Michael Gorlitzer, GRin 
Mag.a Bernadette Arnoldner, GR Jörg Neumayer, MA, GR Mag. Thomas 
Reindl, GRin Mag.a Laura Sachslehner, BA, GRin Mag.a Dr.in Ewa Samel, GR 
Thomas Weber, GR Nikolaus Kunrath, GR Georg Niedermühlbichler und 
GRin Ulrike Nittmann; sonstige Teilnehmer: SRin Anita Zemlyak, OMR Mag. 
Daniel Löcker, Mag.a Dr.in Anita Eichinger, SRin Mag.a Dr.in Brigitte Rigele, 
MAS, Raphael Hackl, BA, Mag. Arne Forke, Mag.a Elisabeth Mayerhofer, 
MBA, Mag.a Katharina Egger, MAS, sowie Anne Katrin Feßler.

Entschuldigt: LTP Ernst Woller, GRin Mag.a Mag.a Julia Malle und GR 
Stefan Berger.

Protokollführung: Hüveyda Vural.

BERICHTERSTATTER: GR PETR BAXANT, BA
(AZ 1065968-2023-GKU; MA 7-973621-2023) Die Förderung an Wien 

Modern, Verein für neue Musik für „Arnold Schönberg 150“ wird mit einer 
Erhöhung der bereits genehmigten Beträge (Pr.Z.637930-2021-GKU, 
Pr.Z.661974-2023-GKU) in der Höhe von ursprünglich insgesamt 
1 040 000 EUR um 250 000 EUR auf sohin insgesamt 1 290 000 EUR gemäß 
Förderrichtlinien der Magistratsabteilung 7 genehmigt. Die Bedeckung ist im 
Voranschlag 2023 auf der Haushaltsstelle 1/3813/757 gegeben. (Weiter an: 
Stadtsenat und Gemeinderat.) (Mit Stimmenmehrheit angenommen.)

BERICHTERSTATTER: GR JÖRG NEUMAYER, MA
(AZ 1146265-2023-GKU; MA 7-947699-2023) Die Förderungen an die 

nachfolgend genannten Förderwerber*innen für die Mehrjahrestätigkeit in 
der Höhe von insgesamt 1 900 000 EUR werden gemäß Förderrichtlinien der 
Magistratsabteilung 7 genehmigt:

Förderung 
2024  

in EUR

Förderung 
2025  

in EUR

1. Art*Act Kunstverein 130 000 130 000

2. DARUM. Darstellende Kunst und Musik 120 000 120 000

3. das. bernhard. ensemble 100 000 100 000

4.
Ian Kaler / Verein an den Schnittstellen 
zum Performativen

90 000 90 000

 Tonanlage wird im Voranschlag 2023 auf Ansatz 3819, Sonstige kulturelle 
Maßnahmen, Gruppe 777, Kapitaltransfers an private Organisationen ohne 
Erwerbszweck, eine erste Überschreitung in Höhe von 595 000 EUR 
 genehmigt, die in Verstärkungsmitteln mit 595 000 EUR zu decken ist.

B. Die Förderung an Forum Wien – ARENA, Verein zur Förderung und 
Verwirklichung von Kultur-, Jugend- und Kommunikationszentren für die 
Anschaffung einer neuen Tonanlage in der Höhe von 595 000 EUR wird 
gemäß den Förderrichtlinien der Magistratsabteilung 7 genehmigt. Die 
 Bedeckung ist vorbehaltlich der Genehmigung des Punktes A im Voranschlag 
2023 auf der Haushaltsstelle 1/3819/777 gegeben. (Weiter an: Stadtsenat 
und Gemeinderat.) (Mit Stimmenmehrheit angenommen.)

(AZ 1162233-2023-GKU; MA 7-798938-2023) Die Verkehrsfläche 
(SCD 06909) in 1050 Wien, im Bereich Margaretenstraße, Bräuhausgasse 
und Johannagasse, wird nach Heinz Jerabek (Heinz Jerabek; geb. 11. März 
1936, gest. 15. Jänner 2016; Bezirkspolitiker. Er setzte sich insbesondere für 
die Schaffung von mehr Grünflächen im Bezirk ein.) in „Heinz-Jerabek-Platz“ 
benannt. (Mit Stimmenmehrheit angenommen.)

(AZ 1162358-2023-GKU; MA 7-472517-2023) Die Parkanlage 
(SCD 20542) in 1070 Wien, im Bereich Urban-Loritz-Platz, wird nach Mizzi 
Langer-Kauba (Mizzi Langer-Kauba; geb. 12. September 1872 in Wien, gest. 
5. November 1955 in Wien; Unternehmerin, Alpinistin) in „Mizzi-Langer-
Kauba-Park“ benannt. (Einstimmig angenommen.)

(AZ 1162515-2023-GKU; MA 7-394260-2019) Die Parkanlage 
(SCD 20105) in 1140 und 1160 Wien, im Bereich zwischen Sanatoriumstraße, 
Baumgartner Höhe, Käthe-Jonas-Weg, Reichmanngasse, Demuthgasse und 
Raimannstraße, wird nach Elfriede Stumpf (Elfriede (Friedl) Stumpf; geb. 
Kern; geb. 11. Mai 1921 in Wien, gest. 14. Mai 2017 in Wien; Malerin, 
 Graphikerin, Designerin) in „Elfriede-Stumpf-Park“ benannt. (Einstimmig 
angenommen.)

(AZ 1162640-2023-GKU; MA 7-202963-2022) Die Parkanlage 
(SCD 20711) in 1140 Wien, im Bereich zwischen Heinrich-Collin-Straße und 
Ameisbachzeile vor dem Hanusch-Krankenhaus, wird nach Klara Weingarten 
(Univ. Prof. Dr. med. Klara Weingarten, geb. Kuttner; geb. 12. September 
1909 in Budapest, gest. 12. Juli 1973 in Wien; Neurologin) in „Klara-Wein-
garten-Park“ benannt. (Einstimmig angenommen.)

(AZ 1162725-2023-GKU; MA 7-51527-2023) Die Parkanlage (SCD 20581) 
in 1210 Wien, im Bereich Aderklaaer Straße und Sebaldgasse vor dem Schul-
gebäude der kooperativen Mittelschule Leopoldau, wird nach Fritz Jöchlinger 
(Oberschulrat Friedrich Jöchlinger; geb. 18. Juni 1927 in Wien, gest. 11. März 
2013 in Wien; Lehrer) in „Fritz-Jöchlinger-Park“ benannt. (Einstimmig ange-
nommen.)

(AZ 1162830-2023-GKU; MA 7-97923-2023) Die Verkehrsfläche 
(SCD 05740) in 1220 Wien, zwischen Attemsgasse und Donaufelder Straße, 
wird nach Akira Kurosawa (Akira Kurosawa; 23. März 1910 Omori (Japan) bis 
6. September 1998 Setagaya (Japan); Filmregisseur, Drehbuchautor, Film-
produzent) in „Akira-Kurosawa-Weg“ benannt. (Einstimmig angenommen.)

(AZ 1162927-2023-GKU; MA 7-807963-2023) Die bisherige Verortung 
der amtlich benannten Verkehrsfläche Anna-Müller-Straße in 1220 Wien, im 
Bereich Seestadt Aspern, wird auf Grund der geänderten Flächenwidmung 
aufgelassen, da dieser Bereich im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan 
nicht mehr als öffentliche Verkehrsfläche, sondern nun als Fläche im Bauland 
ausgewiesen ist. Gleichzeitig wird eine Verkehrsfläche (SCD 05205) in 
1220 Wien, im Bereich Seestadt Aspern, nach Anna Müller (Anna Müller; 
geb. 24. Juli 1880, gest. 9. Juni 1968; Gärtnereibesitzerin, Widerstands-
kämpferin, Trägerin der Auszeichnung „Gerechte unter den Völkern“) in 
„Anna-Müller-Weg“ benannt. (Einstimmig angenommen.)

(AZ 1163060-2023-GKU; MA 7-808143-2023) Die Volks- und Mittel-
schule (SCD 23014) in 1220 Wien, Langobardenstraße 135, wird nach Antonia 
Bruha (Antonia Bruha, geb. Spath; geb. 1. März 1915 in Wien, gest. 
27. Dezember 2006 in Wien; Widerstandskämpferin, Autorin) in „Antonia-
Bruha-Schule“ benannt. (Einstimmig angenommen.)

(AZ 1163200-2023-GKU; MA 7-808021-2023) Die Parkanlage 
(SCD 21985) in 1220 Wien, im Bereich Adelheid-Popp-Gasse und Georg-
Kreisler-Weg, wird nach Anton Stummer (KommR Anton Stummer; geb. 
22. März 1940 in Wien, gest. 21. Jänner 2021 in Wien; Unternehmer, Lokal-

5. Kunst- und Kulturverein Raw Matters 110 000 110 000

6. Verein für modernes Tanztheater 120 000 120 000

7.
VIOLET LAKE VEREIN ZUR FÖRDE-
RUNG DER KÜNSTE IM DARSTELLEN-
DEN UND BILDENDEN BEREICH

90 000 90 000

8. VRUM Kunst- & Kulturverein 100 000 100 000

9. Wiener Tanz und Kunstbewegung 90 000 90 000

Gesamt 950 000 950 000

Für die Bedeckung der Förderbeträge ist von der Magistratsabteilung 7 
auf der Haushaltsstelle 1/3240/757 im Rahmen des Globalbudgets in den 
Voranschlägen der kommenden Jahre Vorsorge zu treffen. (Weiter an: 
 Stadtsenat und Gemeinderat.) (Einstimmig angenommen.)

(AZ 1158974-2023-GKU; MA 7-947690-2023) Die Förderungen an die 
nachfolgend genannten Förderwerber*innen für die Jahrestätigkeit und für 
die Durchführung von Großprojekten in der Höhe von insgesamt 
1 050 000 EUR werden gemäß Förderrichtlinien der Magistratsabteilung 7 
genehmigt:

EUR

1. Archipelago – Verein für performative Künste 150 000

2.
boîte de production – Verein für zeitgenössischen Tanz 
und zeitgenössische Installationen (Großprojekt)

70 000

3. KASAL – Verein für Performance und bildende Kunst 50 000

4.
Kompanie Freispiel – Verein für zeitgenössische 
 Theater- Kunst- und Kulturarbeit

100 000

5. Kunstverein Argo 80 000

6.
Nesterval. Verein zur Förderung immersiven Theaters 
(Großprojekt)

100 000

7.
Olympionik*innen – Verein zur Förderung von inter-
disziplinärer Performance Kunst, kurz: Olympionik*in-
nen (Großprojekt)

70 000

8.
SPITZWEGERICH – Verein zur Entwicklung & 
 Produktion künstlerischer Aktionen

100 000

9. TheaterArche 100 000

10. Theaterverein Wiener Klassenzimmertheater 120 000

11. Wiener Taschenoper 110 000

Gesamt 1 050 000

Für die Bedeckung ist von der Magistratsabteilung 7 im Rahmen des 
 Globalbudgets im Voranschlag 2024 auf der Haushaltsstelle 1/3240/757 
 Vorsorge zu treffen. (Weiter an: Stadtsenat und Gemeinderat; Getrennte 
Abstimmung: Nr. 1–6, 8, 9, 11: Einstimmig angenommen; Nr. 7 + 10: Mit 
 Stimmenmehrheit angenommen.)

BERICHTERSTATTER: GR ERNST WOLLER
(AZ 1126845-2023-GKU; MA 9-237804-2022) Das Vorhaben „Depot-

einrichtung Sofie-Lazarsfeld-Gasse 18 und Absiedlung der Bestände aus dem 
Rathaus“ mit Gesamtauszahlungen in Höhe von 420 000 EUR wird 
 genehmigt. Der auf das Finanzjahr 2023 entfallende Betrag in der Höhe von 
insgesamt 270 000 EUR ist auf der Haushaltsstelle 1/0264/042 in Höhe von 
250 000 EUR, auf der Haushaltsstelle 1/0264/400 in Höhe von 18 000 EUR 
und auf der Haushaltsstelle 1/0264/459 in Höhe von 2 000 EUR bedeckt. Für 
die Bedeckung des restlichen Erfordernisses ist von der Magistratsabteilung 9 
auf der Haushaltsstelle 1/0264/621 in Höhe von 150 000 EUR im Rahmen des 
Globalbudgets im Folgejahr 2024 Vorsorge zu treffen. (Mit Stimmenmehrheit 
angenommen.)

BERICHTERSTATTERIN: GRIN PATRICIA ANDERLE
(AZ 1146955-2023-GKU; MA 7-1038491-2023) A. Für die Förderung an 

Forum Wien – ARENA, Verein zur Förderung und Verwirklichung von Kultur-, 
Jugend- und Kommunikationszentren für die Anschaffung einer neuen 

politiker, Interessenvertreter) in „Anton-Stummer-Park“ benannt. (Ein-
stimmig angenommen.)

(AZ 1163291-2023-GKU; MA 7-808002-2023) Die Verkehrsfläche 
(SCD 03425) in 1220 Wien, im Bereich Seestadt Aspern, wird nach Jina 
Masha Amini (Jina Mahsa Amini; geb. 21. September 1999 in Sappez (Iran), 
gest. 16. September 2022 in Teheran (Iran); Studentin) in „Jina-Masha-
Amini-Allee“ benannt. (Einstimmig angenommen.)

(AZ 1163433-2023-GKU; MA 7-808115-2023) Der Fuß- und Radwegsteg 
(SCD 10737) in 1220 Wien, unter der Kagraner Brücke entlang der Alten 
Donau, wird in „Kagraner Steg“ benannt. (Einstimmig angenommen.)

(AZ 1163552-2023-GKU; MA 7-808051-2023) Die Verkehrsfläche 
(SCD 07015) in 1220 Wien, im Gebiet Oberes Hausfeld, wird nach Maria 
 Gutmann (Maria Gutmann, verehel. Horch, im amerikanischen Exil nannte sie 
sich Maria Hershman; geb. 11. Juni 1889 in Graz, gest. 19. Februar 1963 in 
Zürich; Schauspielerin, Regisseurin, Literaturagentin) in „Maria-Gutmann-
Gasse“ benannt. (Einstimmig angenommen.)

(AZ 1163634-2023-GKU; MA 7-845901-2023) Die Verkehrsfläche 
(SCD 06236) in 1220 Wien, von der Maria-Potesil-Gasse bis zum Anna- 
Müller-Weg, wird als Verlängerung der Maria-Potesil-Gasse in „Maria- 
Potesil-Gasse“ benannt. (Einstimmig angenommen.)

(AZ 1163724-2023-GKU; MA 7-353601-2023) Die Verkehrsfläche 
(SCD 12823) in 1230 Wien, im Stadtentwicklungsgebiet „In der Wiesen“, wird 
nach Karin Deckert (Karin Deckert war bei der vor allem von Blinden ausge-
übten Sportart „Torball“ international erfolgreich. Bei der Torball-WM in 
Kreuzlingen 2001 konnte sie mit ihrer Mannschaft eine Silbermedaille und bei 
der Torball-WM in Buenos Aires 2004 eine Bronzemedaille erringen. 2004 
wurde sie mit dem Silbernen Ehrenzeichen der Republik Österreich ausge-
zeichnet.) in „Karin-Deckert-Weg“ benannt. (Einstimmig angenommen.)

(AZ 1163887-2023-GKU; MA 7-353453-2023) Die Verkehrsfläche 
(SCD 09050) in 1230 Wien, im Stadtentwicklungsgebiet „In der Wiesen“, 
wird nach Rudolf Valenta (Rudolf Valenta; geb. 24. März 1921, gest. 15. Juli 
2001; Radsportprofi, mehrfacher österreichischer Meister) in „Rudi-Valenta-
Platz“ benannt. (Einstimmig angenommen.)

(AZ 1163990-2023-GKU; MA 7-353641-2023) Die Verkehrsfläche 
(SCD 05904) in 1230 Wien, im Stadtentwicklungsgebiet „In der Wiesen“, wird 
nach Willi Hohm (Willi Hohm; geb. 8. November 1923, gest. 6. November 
2009; Behindertensportler, Sportfunktionär) in „Willi-Hohm-Promenade“ 
benannt. (Einstimmig angenommen.)

Stadtsenat
21. Wahlperiode

SITZUNG VOM 10. OKTOBER 2023

SITZUNGSBERICHT
Vorsitzender: Bgm Dr. Michael Ludwig.
Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer: VBgm.in Kathrin Gaál, VBgm Christoph 

Wiederkehr, MA, amtsf. StR Mag. Jürgen Czernohorszky, amtsf. StR Peter 
Hacker, amtsf. StR KommR Peter Hanke, amtsf. StRin Mag.a Veronica Kaup-
Hasler, StRin Mag.a Isabelle Jungnickel, StR Peter Kraus, BSc, StR Karl 
 Mahrer, StR Dominik Nepp, MA, und StRin Mag.a Judith Pühringer sowie 
MagDior Mag. Dietmar Griebler, MBA. 

Entschuldigt: Amtsf. StRin Mag.a Ulli Sima.
Protokollführer: OAR Gerald Amon.
Die Ausschussanträge zu folgenden Geschäftsstücken werden ange-

nommen und mit Ausnahme von 1132454-2023-GKU dem Gemeinderat vor-
gelegt:


	Lesezeichen 5

